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I.t. Mialsttrlu» für Landesverteidigung.
De»*fte»eat-XT?X. >r,13p4 1915.
Unterhalten«!trag nach dera besetze vos Jahre 1QI2 für Angehörige ron pölnlacbSö, beziehungsweise ukrainischen /rruthenischen'/ Lefienären.

Sygnatura/numer zespołu Data wydania oryginału ÏISgt 4M St.Febptar 1915.

hat Hrund (Jat AILerbhehstes ShŁMhllesłUiig vom 4.De -

TR 002.012 1915
»enb»r 1914. betreffend die retiitliohe Stellung «Hsx pelnl* 
«etiea. »le ukrainischen ! :wtUenl»oh»» • ! Uglonira /•»erlaut- 
bart Bit der iilorertlgee »Jg 1.. »r»..r«rd: ut* *1. 11. Bezember 
1914, pris.Ur. 11698/11 :j Itusmer 101 »eioribiiagsblalle«
für die k.k. LawUehrt/ findet das Ulnlhterltm für lande» - 
Verteidigung Nachstehendes tu eröffnen.

Den Angehörigen der pblnlsdil», beslohw;e»el«9 lirainl- 
schen / ruthenlschen:/ Legionäre 8sterrelcUt»oh»r Staatsan .

Projekt/Sponsor digitalizacji

Dofinansowano ze środków WPR Kultura+

gehörlgkelt stellt beim tntreffen der Voraussetzungen de« Ge
setzes vom 26. Dezember 1812, 2*2,Bl,»r, 1"?, alt lac Tage, 
an arelchem der betreffende Le<l«inSr seinen Aufenthaltsort Be
hufs Blnrtckung verlassen bat, eia A.nspruc-t> auf eluew Dater, 
haltsbeltrag aus Staatsmitteln zu.

Die Unterstützung der zur gelt der gntstetebBg Ihres 
Anspruches auï rntenstfltzung In Oesterreich ’m wíeatlíflhín 
»ohasltze befladllcbea hilfsbedürftigen *ag«hfrlgea »oa pol
nischen b««. ukrainischen /.ruthenleoben:/ LetiwUrea unga- 
glttrtier Staatsangehörigkeit hat In analoger Wei«» taeh den 
alt <l»m lilersmtllchen »ormalerlasse vom 25. A«pn« >911, Dc- 

./.

4.De


/r

Abschrift.

K.k. Ministerium für Landesverteidigung. l
Departement-XVII» Nr.1804 ex 1915.
Unterhaltsbeitrag nach dem Gesetze 
vom Jahre 1912 für Angehörige von polnischen, beziehungsweise ukrainischen /:ruthenischen:/ Legienären.

An

sämtliche k.k. Statthaltereien und Landesregierungen.

^l®Ni am 24 iFebruar 1915Jl

Auf Grund der Allerhöchsten Entschliessung vom 4.De - 
zember 1914, betreffend die rechtliche Stellung aller polni
schen, wie ukrainischen /:ruthenischen*/ Legionäre /•verlaut
bart mit der hierortigen Zirkularverordnung vom 11. Dezember 
1914, Präs.Nr. 11698/11, in Nummer 101 des Verordnungsblattes 
für die k.k. Landwehr:/ findet das Ministerium für Landes - 
Verteidigung Nachstehendes zu eröffnen:

Den Angehörigen der polnischn, beziehungsweise ukraini
schen /:ruthenischen:/ Legionäre österreichischer Staatsan - 
gehörigkeit steht beim Zutreffen der Voraussetzungen des Ge
setzes vom 26. Dezember 1912, R.G.Bl.Nr. 237, mit dem Tage, 
an welchem der betreffende Legionär seinen Aufenthaltsort be
hufs Einrückung verlassen hat, ein Anspruch auf einen Unter
haltsbeitrag aus Staatsmitteln zu.

Die Unterstützung der zur Zeit der Entstehung ihres 
Anspruches &u¥ Unterstützung in Oesterreich im ordentlichen 
Wohnsitze befindlichen hilfsbedürftigen Angehörigen von pol
nischen, bezw. ukrainischen /:ruthenischen:/ Legionären unga^ 
rischer Staatsangehörigkeit hat in analoger Weise nach den 
mit dem hierämtlichen Normalerlasse vom 25. August 1914, De- 

./.
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parlement - XVII, Nr. 1063, erteilten Direktiven zu erfolgen.

Die königlich ungarische Regierung wird unter einem um 
Mitteilung ersucht, welche Verfügungen bezüglich der Unter - 
Stützung der in den Ländern der heiligen ungarischen Krone 
oder ausserhalb der österreichisch ungarischen Monarchie wohn
haften Angehörigen von Legionären ungarischerStaatsangehör ig- 
keit getroffen worden sind und ob die Zustimmung erteilt wird, 
dass die seinerzeit getroffene Vereinbarung, nach welcher die
Unterstützung der hilfsbedürftigen Angehörigen mobilisierter j 
österreichischer oder ungarischer Staatsbürger nach dem Ge - 
setze jenes Staates zu erfolgen hat, in welchem der Angehöri- 
ge zur Zeit der Entstehung seines Anspruches auf Unterstützung 
seinen ordentlichen Wohnsitz hat, auf dieünterstützung

'YVon in Oesterreich beziehw. in UNGARN wohnhaften Angehörigen 
von Legionären ungarischer, bezw. österreichischer Staatsan
gehörigkeit analoge Anwendung zu finden habe.

Bezüglich der Unterstützung der Angehörigen von Legio
nären fremder Staatsangehörigkeit werden Weisungen nachtolgen.

Falls solche Angehörige in Oesterreich wohnhaft sein
sollten, haben die betreffenden Unterhaltsbezirkskommissionen
die Anmeldungen derselben in Behandlung zu ziehen und die voll
ständig instruierten Verhandlungsakten unter Stellung eines 
Antrages dem Ministerium für Landesverteidigung in Vorlage zu
bringen.

Hinsichtlich der im Aus lande, beziehungsweise in den be
setzten Gebieten von RUSSLAND wohnhaften Angehörigen von Le - 
vionären fremder Staatsangehörigkeit werden diese Amtshandlun- 
gen von den k.u.k. Vertretungsbehörden, bezw. vom bezüglichen 
Etappenkommando gepflogen werden.

Der hierämtliehe Normalerlass vom 19.November 1914, De
partement - XVII, Nr. 2565, betreffend den Unterhaltsbeitrag 
für Angehörige von freiwillig Eingerückten, hat auf die im 
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vorstehenden Erlasse angeführten Angehörigen von polnischen, 
beziehungsweise ukrainischen /:ruthenisehen:/ Legionären 
keine Anwendung zu finden; dagegen werden die Unterhaltskom
missionen bei ihren Entscheidungen auf die Bestimmungen des 
hierämtlichen Normalerlasses vom 29. Jänner 1915, Departement 
XVII, Nr. 1366, entsprechend Bedacht zu nehmen haben.

Hievon sind sämtliche Unterhaltskommissionen des dorti
gen Verwaltungsgebietes uhverweilt in Kenntnis zu setzen. 

Eine Abschrift der eingangs zitierten hierämtlichen 
Zirkularverordnung folgt im Anschlüsse mit.

Georgi m.p.
G.d.I.

K.k. schlesisches Landespräsidium.

Troppau, am 28. Februar 1915.
Pr.- 175/17. '

VORSCHRIFT!

Wird

den politischen Behörden I. Instanz
in

“ SCHLESIEN

unter Bezug auf die hierämtlichen Erlässe vom 30. August 1914, 
Pr.- 1366/45, l^November 1914, Pr,-1366/69 und 6.Februar 1915, 
Pr.-175/5 zur Kenntnisnahme und sofortigen Verständigung der 
Unterhaltsbezirkskommissionen mitgeteilt. Letztere sind aufzu
fordern, nunmehr auch die vor Hinausgabe dieses Normalerlasses 
erstatteten Anmeldüngen der Angehörigen von’polnischen beżw. 
ukrainischen /:ruthenischen:/ Legionären auf einen Unterhalts
beitrag und zwar auch in dem Falle, als sie bereits abweislich 
erledigt worden sein sollten, unverweilt in Behandlung zu neh
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men, beziehungsweise die bezüglichen Verhandlungen zu reassu
mieren.

Zusatz für k.k. Bezirkshauptmannschaften:
Desweiteren sind die unterstehenden Gemeindevorstehungen 

von diesem Normalerlasse mit der Weisung In Kenntnis zu setzen, 
Anmeldungen der Angehörigen der polnischen, beziehungsweise 
ukrainischen /:ruthenischen:/ Legionäre auf den Unterhalts
beitrag entgegenzunehmen und an die vorgesetzte k.k. politische 
Bezirksbehörde zu leiten.

Der k.k. Landespräsident



Abschrift.Zu Departement -XVII, Nr. 1804 ex 1915.

SIRKÜLARVERORDNÜNG

vom 11. Dezember 1914, Präs.Nr. 11698 - II.
Marginale.

Grundsätze 
f.d. recht
liche Stel- 
lùng der 
polnischen 
wie ukraini
schen /:ru- 
thenischen:/

Seine kaiserliche und königliche Apostolische Maje
stät haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 4.De 
zember 1914 hinsichtlich der rechtlichen Stellung al - 
1er polnischen wie ukrainischen / ruthenischen:/ Legio- 
näre nachstehende Grundsätze Allepgnädigst zu genehm! - 
gen geruht und zwar:

1,/  Die polnische und ukrainische /:ruthenische:/ Le
gion sind als auf Kriegsdauer errichtete Freiwilligen - 
korps und deren Mitglieder infolge der Mobilisierung

Legionäre. zu aktiven Militärdienstleistungen herangezogen, so - 
nach gleich den Militärpergonen, sowohl was ihre Pfllcn- 
ten als auch ihre Rechte, anbelangt, zu betrachten;

2. / die mit Bewilligung des Armeeoberkommandos be
ziehungsweise der betreffenden militärischen Zentral
stelle bereits bei diesen Legionen eingeteilten, be
ziehungsweise noch zur Einteilung gelangenden Perso
nen, die dem k.u.k. Heere, den beiden Landwehren oder 
dem Lendsturme angehören, entsprechen ihrer Dienst-
/.Landsturm-:/pflicht bei der betreffenden Legion;

3. / die übrigen Legionäre sind auf Grund des § 2
des Landst irmgesetzes vom Jahre 1886 als in die betref
fende Legion freiwillig zu Landsturmdiensten eingetro- 
ten zu betrachten und haben diesen Eintritt durch dlo 
Leistung des Landsturmeides zu dokumentieren und

4.,/ kann fallweise den in die polnische und ukraini
sche Legion auf Kriegsdauer freiwillig eingetretenen 
Untertanen fremder Staaten und ihren Familienmitglie
dern /'Hinterbliebenen/ der Anspruch auf die gleichen 
materiellen Begünstigungen wie für österr.-ung. Legio
näre unter der Voraussetzung gnadenweise zugesprochen 
werden, wenn dieselben im österr.-ungT Staatsgebiete 
freiwillig dauernden Aufenthalt nehmen und hiebei ein 
in jeder Beziehung tadelloses Verhalten bekunden.

von Georgi m.p. G.d.I.

4.De


Abschrift.

An

Auf Grund der Allerhöchsten

sämtliche k.k.Statthaltereien und Landesregierungen.
Wien, am 24.Februar 1915.

, —---------  Entschliessung vom 4.Dezember 1914,oetreffend die rechtliche Stellung aller polnischen,wie ukrai' 
nischen (ruthenischen) Legionäre(: verlautbart mit der hierortigen Zirku- 

' larverordnung vom.. 11. Dezember 1914,Präs.Nro.11698/rf in Nummer■101 des Ver
ordnungsblattes fur die k.k.Landwehr:)findet das Ministerium fu> Landesver
teidigung Nachstehendes zu eröffnen:

Den Angehörigen der polnischen,beziehungsweise ukrainischen (ruthe
nischen) legionáře österreichischer Staatsangehörigkeit steht beim Zutref
fen der Voraussetzung des Gesetzes von 26. Dezember 1912,R.G.Bl.Nr.237, 
mit jm Tage,an welchen der betreffende Legionär seinen Aufenthaltsort be
hufs Einrückung verlassen hat,ein Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag aus 
Staatsmitteln zu.

Die Unterstützung der zur Zeit der Entstehung ihres Anspruches auf 
Unterstützung in Oesterreich im ordentlichen Wohnsitze befindlichen hilfs
bedürftigen Angehörigen von polnischen,bezw.Ukrainischen (ruthenischen) Le
gionären ungarischer Staatsangehörigkeit hat in analogerweide nach den mit 
dem hieramtlichen Normalerlasse vom 25.August 1914,Departenent-XVII,Nr.1063, 
„erteilten Direktiven zu erfolgen.

Die.königlich ungarische Regierung wird untereinem um Mitteilung er
sucht, welche Verfügungen bezüglich der Unterstützung der in den Ländern dar 
heiligen ungarischen Krönender ausserhalb der österreichisch-ungarischen 
Monarchie wohnhaften Angehörigen von Legionären ungarischer Staatsangehörig
keit getroffen worden sind und ob die Zustimmung erteilt wird,dass die sei
nerzeit getroffene^Vereinbarung,nach welcher dieUnterstützung der hilfsbe
dürftigen Angehörigen mobilisierter -österreichischer oder ungarischer Staats
bürger nach dem Gesetze jenes Staates zu erfolgen hat,in welchem der Ange
hörige zur Zeit der Entstehung seines Anspruches auf Unterstützung seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat,auf die Unterstützung von in Österreich bezw» in 
Ung? i wohnhaften.Angehorigen von Legionären ungarischer,bezw.österreichi
scher Staatsangehörigkeit analoge Anwendung zu finden habe.

Bezüglich der Unterstützung der Angehörigen von Legionären fremder 
Staatsangehörigkeit werden Weisungen nachfolgen. -------
i 3O^-C^e Angehörige in Österreich wohnhaft sein sollten,haben die
betreffenden Unterhalts bezirkskocmissionen die Anmeldung derselben in Be- 
0?“ ,, und die vollständig instruierten Verhandlungsakten unter
bringsn^ elnes Antrages dem Ministrium für Landesverteidigung in Vorlage zu

Hinsichtlich der im Auslande,beziehungsweise in den besetzten Gebie 
ten von RUSSLAND wohnhaften Angehörigen von Legionären fremder Staatsange
hörigkeit werden diese Amtshandlungen von den k.u.k.Vertretungsbehörden, 
bezw.vom bezüglichen Etapenkommando gepflogen werden.
ki hieramtliche Normalerlass vom 19.November 1914,Departement-XVII,
Nr. ..1565,betreffend.den Unterhaltsbeitrag für Angehörige von freiwillig Ein
geruckten,hat auf die in vorstehenden Erlasse angeführten Angehörigen von 
polnischen,bezw.ukrainischen (ruthenischen) Legionären keine Anwendung zu 
finden5dagegen werden die Unterhaltskommissionen bei ihren Entscheidungen 
aui die Bestimmungen des hioramtlichen Normalerlasses von 29.Jänner 1915,D® 
partement XVlI^rtp.1366,entsprechend Bedacht zu nehmen haben.

Hievon sind sämtliche Unterhaltskommissionen des dortigen Verwaltungs
gebietes unverweilt in Kenntnis zu setzen.

Eine Abschrift der ' eingangs zitierten hierämtlichen Zirkularveror
dnung folgt im Anschlüsse mit.

K.k. MINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG .
Departement-XVII,Nr.1804 ex 1915,
Untorhaltsboitrag nach dem Gesetze 
von Jahre 1912 fur Angehörige von 
polili sehen, bo z i ehungs we i s oukr a in i- 
schen(ruthenischen) Legionären.

Georgi m. p.
G.d.J.



Zu Departement -XVII,Nr.1804 ex 1915 .
_?IRKULARVERgRpNyNG_

vom 11.Dezember 1914, Präs.Nr. 11698 - II.

Abschrift

Marginale.
Grundsätze Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät ha-
f.d.recht- . ben rr.it Allorhöster Entschliessung voit. 4.Dezember 1914 hinsicht 
liche stel- lich der rechtlichen^Btellung aller polnischen wie ukrainischen 
lung der (ruthenischen)Legionäre nachsthende Grunsätze Allergnädigst zu 
polnischen genehmigen geruht und zwar:
wie ukraini- l.)Die polnische und ukrainische (ruthenische) Legion sind 
sehen (ru- als auf Kriegsdauererrichtete Freiwilligenkorps und deren Mit- 
tnenischen) glieder infolge der Mobilisierung zu Aktiven.Militärdienstlei- 
Legdonare. stungen herangezogen,sonach gleich den Militärpersonen,sowohl 

was ihre Pflichten als auch ihre Rechte anbelangt,zu betrachten;
2. )die mit Bewilligung des Armeeoberkommandos beziehungswei-

. se der Betreffenden militärischen Zentralstelle bereits bei die-
■ sen Legionen eingeteilten,beziehungsweise noch zur Einteilung 
gelangenden Personen,die dem k.u.k.Heere,den beiden Landwehren 
oder dem Landstürme angehören,entsprechen ihrer Dienst-Lands 
sturm-pflicht bei der betreffenden Legion;

3. )die übrigen Legionäre sind auf Grund des § 2 des Lan», tura- 
gesetzes von Jahre 1886 als in die betreffende legion freiwillig

' zu Landsturmdiensten eingetreten zu betrachten und haben dies©» 
Eintritt durch die Leistung des Landsturneides zu dokumentieren

und
4. )kann fallweise den in die polnische und ukrainische Legion 

auf Riegsdauęr freiwillig eingetreten en Untertanen fremder 
Staaten und ihren Familienmitgliedern (Hinterbliebenen) der An-

. Spruch auf die gleichen materiellen Begünstigungen wie für öster 
< reichischen ung.Legionäre unter der Voraussetzung gnadenwoise
■ zugesprochen werden,wenn dieselben im österr.-ung.Staatsgebiete
■ freiwillig dauernden Aufenthalt nehmen und hiebei ein in jeder
■ Beziehung tadelloses Vorhalten bekunden.

Troppau, am 28. Februar 1915

K.k. schlesisches Landespräsidium:

Pr.- 175/17

Von G e o r g i m.p. G.d.I

VORSCHRIFT !
Wird

den politischen Behörden I.Instanz in SCHLESIEN unter Bezug auf 
ni0 J^ramtlichc-n Erlasse vom 3C.August 1914,Pr.?1366/fiq und 6. Februarl915, 
Pr.-175/5 zur Kenntnisnahme und sofortigen Verständigung der Unterhaltsbe- 
zirkskomcissionen nitgeteilt.Letz tero sind aufzufordern,nunmehr auch die 
vop Hinausgabü dieses NQRKALERLASSES orstsittoton AhhigIdüngen dop Angchöni— 
gen von polnischen bezw.ukrainischen (ruthenischen) Legionären auf einen 
Unterhaltsbeitrag und zwar auch in dem Falle, als sie bereits abweislich 
erledigt worden sein sollten,unverweilt in Behandlung zu nehmen,beziehungs 
wciscdie bezüglichen Verhandlungen zu reasumieren.

Zusatz für k.k. Bezirkshauptmannschaften :
Desweiteren sind die unterstehenden Gemeindevorstehungen von diesem 

j>ormalerlassG mit der Weisung in Kenntnis zu setzen, Anmeldungen der Ange
hörigen der polnischen,beziehungsweise dkrainischon (ruthenischen) Legionä- 
reaui den Unterhaltsbeitrag ontgegenzunehmen und an die vorgesetzte k.k. 
politische Bezirksbehordc zu leiten.

Der k.k.Landospräsidcnt W e r 1 i k. m.p.
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